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 „Erleichterungen“ im Betriebsanlagenrecht: 

 Frist zur Behebung nicht erfüllter Auflagenpunkte für 

Betriebsübernehmer 

 Beseitigung nicht mehr notwendiger Auflagen 

 Zusammenstellung der für die Betriebsanlage geltenden Bescheide 

 Temporäre Anlagenänderungen (Public Viewings) 

 Klare Regelungen zur Behördenzuständigkeit 

 

 Wir wollen uns auf zwei Punkte konzentrieren: 

 Beseitigung nicht mehr notwendiger Auflagen 

 Zusammenstellung der Bescheide 

Novelle BGBl. I 85/2013 



 

 Bewertung: 

 Positiv 

 Bisher wurden nicht mehr notwendige Auflagen bei Anlagenänderungen 

häufig mitgeschleppt und mussten eingehalten werden bzw. deren 

Einhaltung im Rahmen der § 82b GewO Überprüfung auch geprüft 

werden. 

 Beispiele: 

 Im Betrieb ist das „Bleimerkblatt“ deutlich sichtbar anzubringen. 

 Vor den Halleneingängen sind Spucknäpfe anzubringen, diese sind 

täglich zu entleeren. 

 Forderung: 

 Möglichkeit auch in anderen Materiengesetzen vorsehen. 

Beseitigung nicht mehr notwendiger Auflagen 



 Bewertung: 

 Grundsätzlich positiv 

 Zusammenstellung bietet einen Überblick der Bescheide – also eine 

Auflistung der Aktenzahlen 

 Auch Behörde muss die Bescheidlage durchsehen 

 Jedoch: 

– Inhalte müssen nicht zusammengestellt werden 

– Für Übernehmer zu spät, da Betrieb bereits erworben 

 Beispiele: 

 Betonwerk mit langer Historie 

 Forderungen: 

 Bescheidkonsolidierung auf Antrag des Betriebsinhabers 

 Projektsgenehmigung statt Materiengenehmigung 

Zusammenstellung der Bescheide 
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